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Rahmenprufungsordnung (RPO 2012)
for die Bachelor- und Masterstudiengange

an der Fachhochschule Aachen

vom 2. April 2012 - FH-Mitteilung Nr. 30/2012
in der Fassung der Bekanntmachung der Anderungsordnung
vom 15. Juli 2015 - FH-Mitteilung Nr. 55/2015

(Nichtamtliche lesbare Fassung)

§ 1 | Geltungsbereich der
Rahmenprufungsordnung

Diese Rahmenprufungsordnung (RPO) gilt fUr die Bachelor-
und Masterstudiengange an der Fachhochschule Aachen.

§ 2 | Prufungsordnungen,
Studienordnungen,
Modulbeschreibungen

(1) FUr die einzelnen Studiengange sind nach MaBRgabe
dieser Rahmenpruofungsordnung (RPO) Prufungsordnungen
(PO) zu erstellen. Diese regeln insbesondere:

1. das Ziel des Studiums, den zu verleihenden
Hochschulgrad, die Zahl der Module, den
Studienverlauf und die Regelstudienzeit

2. den Inhalt, das Qualifikationsziel, die Lehrform, die
Teilnahmevoraussetzungen, die Arbeitsbelastung
unter Berucksichtigung von Kontaktstunden, Vor-
und Nachbereitungszeiten sowie die Dauer der
Priufungsleistungen der Module.

3. Zugangsvoraussetzungen, soweit sie nicht in
besonderen Zugangsordnungen enthalten sind.

(2) Fachbereiche kdénnen zusatzlich Studienordnungen
durch Beschluss des Fachbereichsrats erlassen.

(3) Die Modulbeschreibungen mit Lernergebnissen, Teil-
nahmevoraussetzungen, Inhalt und Umfang in Leistungs-
punkten, Dauer, Lehr- und Lernformen, Verwendbarkeit
des Moduls, Bachelor- oder Masterniveau, Literatur/
Arbeitsmaterialien sowie Einzelheiten zu Form und
Umfang/Dauver der PriUfungen sowie Prufungsvoraus-
setzungen werden vom Fachbereich erstellt und per
Aushang und in elektronischer Form dokumentiert und
veroffentlicht.
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(Nichtamtliche lesbare Fassung zur Anderungsordnung vom 15.07.2015)

§ 3 | Ziel des Studiumes,
Abschlussgrad

(1) Im Rahmen des Bachelor- und Masterstudiums sollen
den Studierenden unter BerUcksichtigung der Anforde-
rungen und Veranderungen in der Berufswelt die erforder-
lichen fachlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden
dem jeweiligen Studiengang entsprechend so vermittelt
werden, dass sie zu wissenschaftlicher oder kinstlerischer
Arbeit, zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und Methoden, zur kritischen Einordnung der wissen-
schaftlichen Erkenntnis und zu verantwortlichem Handeln
in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaat befahigt werden. Im Studium sollen die Studie-
renden schopferische und gestalterische Fahigkeiten ent-
wickeln.

(2) Die Absolventen und Absolventinnen des Bachelor-
studiums haben ein breites und integriertes Wissen und
Verstehen der wissenschaftlichen Grundlagen ihres Lehr-
gebietes nachgewiesen. Sie verfugen Uber ein Kritisches
Verstandnis der grundlegenden Theorien, Prinzipien und
Methoden ihres Studienprogramms und sind in der Lage,
Wissen zu vertiefen. Ihr Wissen und Verstehen entspricht
dem aktuellen Wissensstand des jeweiligen Fachgebietes.

Bachelorabsolventen und -absolventinnen haben
folgende Kompetenzen erworben:

- Instrumentale Kompetenzen:
Sie sind in der Lage, ihr Wissen und Verstehen auf
ihre Tatigkeit oder ihren Beruf anzuwenden und
Problemlésungen und Argumente in ihrem Fachgebiet
Zu erarbeiten und weiterzuentwickeln.

- Systemische Kompetenzen:
Sie sind in der Lage, relevante Informationen zu
sammeln, zu bewerten und zu interpretieren, daraus
wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten, die
gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische
Erkenntnisse berucksichtigen, und selbststandig
weiterfUhrende Lernprozesse zu gestalten.



- Kommunikative Kompetenzen:
Sie kdnnen fachbezogene Positionen und
Problemldsungen formulieren und argumentativ
verteidigen, sich mit Fachvertretern und
Fachvertreterinnen und mit Laien Uber Informationen,
Ideen, Probleme und Losungen austauschen und
Verantwortung in einem Team Ubernehmen.

(3) Die Masterabsolventen und -absolventinnen haben
Wissen und Verstehen nachgewiesen, das in der Regel auf
der Bachelor-Ebene aufbaut und diese wesentlich vertieft
oder erweitert. Sie sind in der Lage, die Besonderheiten,
Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen ihres Lern-
gebietes zu definieren und zu interpretieren. Ihr Wissen
und Verstehen bildet die Grundlage fUr die Entwicklung
und/oder Anwendung eigenstandiger Ideen. Dies kann
anwendungs- oder forschungsorientiert erfolgen. Sie ver-
fugen Uber ein breites, detailliertes und kritisches Wissen
in einem oder mehreren Spezialbereichen.

Masterabsolventen und -absolventinnen haben
folgende Kompetenzen erworben:

- Instrumentale Kompetenzen:
Sie sind in der Lage, ihr Wissen und Verstehen sowie
die Fahigkeiten zur Problemldsung auch in neuen und
unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem
breiteren oder multidisziplindren Zusammenhang mit
ihrem Studienfach stehen.

- Systemische Kompetenzen:
Sie kdnnen Wissen integrieren und mit Komplexitat
umgehen und auf der Grundlage unvollstandiger oder
begrenzter Informationen wissenschaftlich fundierte
Entscheidungen fallen und dabei gesellschaftliche,
wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse
berucksichtigen, die sich aus der Anwendung des
Wissens und aus ihren Entscheidungen ergeben. Sie
sind in der Lage, sich selbststandig neues Wissen und
Kénnen anzueignen und weitgehend selbstgesteuert
und/oder autonom eigenstandige forschungs- oder
anwendungsorientierte Projekte durchzufUhren.

- Kommunikative Kompetenzen:

Masterabsolventen und -absolventinnen kénnen auf
dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung
sowohl Fachvertretern und Fachvertreterinnen als auch
Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrunde
liegenden Informationen und Beweggrunde in klarer
und eindeutiger Weise vermitteln. Sie kénnen sich mit
Fachvertretern und Fachvertreterinnen und mit Laien
Uber Informationen, Ideen, Probleme und Losungen auf
wissenschaftlichem Niveau austauschen und in einem
Team herausgehobene Verantwortung Ubernehmen.

(4) Masterstudiengange dienen der fachlichen und wissen-
schaftlichen Spezialisierung und kénnen in folgende Typen
unterschieden werden:

- starker anwendungsorientiert
- starker forschungsorientiert, oder
- kunstlerisches Profil.

Naheres regelt die jeweilige PriUfungsordnung. Die
Prufungsordnung legt fest, ob es sich um einen weiter-
bildenden oder konsekutiven Masterstudiengang handelt.

Weiterbildende Masterstudiengange setzen einen einschla-
gigen berufsqualifizierenden Studienabschluss und das
besondere Eignungserfordernis einer einschlagigen
Berufserfahrung voraus. Die Inhalte von weiterbildenden
Studiengangen sollen die beruflichen Erfahrungen beruck-
sichtigen und an diese anknupfen.

Konsekutive Masterstudiengange sind als ver-
tiefende, verbreiternde, fachUbergreifende oder fachlich
andere Studiengange konzipiert.

(5) In den Bachelorstudiengangen wird aufgrund der
bestandenen Bachelorprufung als erster berufsqualifizie-
render Abschluss der entsprechende Bachelorgrad ver-
liehen. Aufgrund der bestandenen Masterprufung in einem
Masterstudiengang wird der entsprechende Mastergrad
verliehen. Naheres regelt die jeweilige Prifungsordnung.

§ 4 | Regelstudienzeit, Umfang
und Aufbau des Studiums

(1) Die Regelstudienzeit in Vollzeitstudiengangen, die mit
einem Bachelorgrad abgeschlossen werden und zu einem
ersten berufsqualifizierenden Abschluss fUhren, betragt
mindestens sechs Semester und héchstens acht Semester
(180, 210, 240 Leistungspunkte). In Vollzeitstudiengangen,
die mit einem Mastergrad abgeschlossen werden und zu
einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss fUhren,
betragt die Regelstudienzeit mindestens zwei und hdéchs-
tens vier Semester (60, 90, 120 Leistungspunkte). Die
Gesamtregelstudienzeit konsekutiver Vollzeitstudiengange
nach Satz 1 und 3 betragt hochstens zehn Semester. Die
Priufungsordnung regelt die Regelstudienzeit in Semestern
und die Leistungspunkte.

(1a) In der Prufungsordnung ist vorzusehen, dass sich fur
Studierende, bei denen Leistungen aus Erganzungskursen
im Rahmen von Reformmodellen gemaR § 58 Absatz 2a HG
anerkannt worden sind, die generelle Regelstudienzeit um
die Anzahl der Semester erhoht, die der Arbeitsbelastung
der Erganzungskurse entspricht.

(2) Pro Studienjahr ist in Vollzeitstudiengangen der Erwerb
von 60 Leistungspunkten, pro Semester in der Regel der
Erwerb von 30 Leistungspunkten vorgesehen.

(3) Die Einrichtung von Teilzeitstudiengangen mit ent-
sprechend abweichenden Regeln ist moglich.

(4) Bachelorstudiengange konnen nach MaRgabe der je-
weiligen Prufungsordnung neben dem Kernstudium ein
Vertiefungsstudium ggf. mit mehreren Vertiefungsrichtun-
gen aufweisen. Sofern ein Vertiefungsstudium vorgesehen
ist, beinhaltet dieses in der Regel vertiefende Module
mit einem Gesamtumfang von mindestens 30 bis maximal
der Halfte der fur den Studienabschluss erforderlichen
Leistungspunkte.
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§ 5 | Modulstruktur und
Leistungspunktesystem

(1) Studiengange bestehen aus Modulen. Module sind Zu-
sammenfassungen von Lehr- und Lerngebieten zu thema-
tisch abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leis-
tungspunkten versehenen, abpruUfbaren Einheiten. Sie
dienen im Rahmen des Studiums dem Kompetenzerwerb
und definieren, was Studierende nach Beendigung des
Moduls wissen, verstehen und/oder demonstrieren konnen
sollen. Jedes Modul beinhaltet eine Reihe von Lehr- und
Lernaktivitaten, die sich nach folgenden Kriterien definie-
ren lassen:

- Art des Lehr- und Betreuungsangebotes
(z.B. Vorlesung, Seminar, Ubung, praktische
Arbeit, Labor, geleitetes Selbststudium, Tutorium,
Selbststudium ohne Anleitung, Praktikum, Exkursion,
Projektarbeit, etc.).

- Art der Lernaktivitat
(z.B. Teilnahme an Vorlesungen, ErfUllen bestimmter
Aufgaben, e-learning, Anwenden erlernter Fahigkeiten
in Betrieb oder Labor, Anfertigen von schriftlichen
Arbeiten, Lesen von Buchern und Aufsatzen, Lernen,
die Arbeit anderer konstruktiv zu kritisieren, etc.).

- Art der Modulprufung
(z.B. die Prufungsvoraussetzungen, die
Prufungselemente, wie etwa schriftliche Prifung,
mundliche Prufung, Referat, Test, Aufsatz, Portfolio,
Praktikumsbericht, Exkursionsbericht, etc.).

(2) Module schlieRen in der Regel nach einem Semester mit
einer Modulprufung ab, die sich an den fur das Modul
definierten Lernergebnissen orientiert. In Ausnahmefallen
kénnen die Prufungsordnungen Module vorsehen, die sich
Uber mehrere Semester erstrecken. In besonders begrin-
deten Fallen, die in den Prufungsordnungen zu regeln sind,
kénnen auch mehrere Module in einer Prufung abgeschlos-
sen werden. Modulprufungen kénnen auch aus mehreren
Prufungselementen bestehen, aus denen sich eine Gesamt-
prufungsleistung ergibt. Module werden in der Regel mit
nicht mehr als einer PrUfung abgeschlossen. Nach erfolg-
reichem Abschluss des Moduls werden die entsprechenden
Leistungspunkte gutgeschrieben und getrennt von den
erzielten Prifungsnoten ausgewiesen.

(3) Die Modulbeschreibungen geben neben den Lern-
ergebnissen und den Studieninhalten auch das Niveau der
Module entsprechend dem nationalen Qualifikations-
rahmen wieder (Bachelorniveau oder Masterniveau).

(4) Die Zulassung zur Teilnahme an den Veranstaltungen
eines Moduls kann von bestimmten Voraussetzungen, ins-
besondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem an-
deren Modul oder an mehreren anderen Modulen abhangig
gemacht werden. Naheres regeln die jeweiligen Priufungs-
ordnungen.

(5) Der Umfang der Module wird in Leistungspunkten ange-

geben und Uber den Arbeitsaufwand der Studierenden be-
stimmt. Die Leistungspunkte errechnen sich aus dem ver-
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(Nichtamtliche lesbare Fassung zur Anderungsordnung vom 15.07.2015)

anschlagten Arbeitsaufwand fUr Selbst-und Prasenzstudium
in Zeitstunden, der fUr die Lernaktivitaten bendtigt wird,
um die gewunschten Lernergebnisse zu erreichen.

(6) Die Leistungspunkte eines Moduls werden nur insge-
samt und nur dann vergeben, wenn die geforderte Leistung
erbracht worden ist.

(7) Ein Leistungspunkt entspricht einem studentischen
Arbeitsaufwand von durchschnittlich 25 bis 30 Zeit-
stunden. Pro Studienjahr werden 1.500 bis 1.800 Arbeits-
stunden veranschlagt. Naheres regelt die jeweilige Pru-
fungsordnung.

(8) Die Fachbereiche stellen durch geeignete MaRnahmen
sicher, dass die tatsachliche durchschnittliche Gesamt-
belastung der Studierenden von dem vorgesehenen
Arbeitsumfang nicht wesentlich abweicht. Eine Uber-
prufung und gegebenenfalls erforderliche Anpassung der
Arbeitsbelastung an die Leistungspunkte findet regelmaRig
statt.

(9) Der Umfang der Module in Leistungspunkten und deren
Abfolge werden in der Studien- oder Prufungsordnung
festgelegt.

(10) Die Ausgestaltung der Module wird in Modulbeschrei-
bungen fixiert.

(11) FUr das einzelne Modul, seine Dokumentation und
seine Durchfuhrung ist jeweils mindestens ein haupt-
amtlich Lehrender oder eine hauptamtlich Lehrende der
Fachhochschule verantwortlich.

§ 6 | Allgemeine
Zugangsvoraussetzungen

(1) In den Bachelorstudiengangen wird in der Regel als
Voraussetzung fUr die Aufnahme des Studiums neben der
Fachhochschulreife oder einer als gleichwertig anerkann-
ten Vorbildung (z.B. nach Qualifikationsverordnung FH)
der Nachweis einer praktischen Tatigkeit von mindestens
8 und maximal 16 Wochen vor Aufnahme des Studiums
gefordert. Dieser Nachweis muss fur die Einschreibung
zum Sommersemester spatestens am 31. Marz und fur die
Einschreibung zum Wintersemester spatestens am 30. Sep-
tember erbracht sein. Satz 1 gilt nicht fUr Studiengange, bei
denen als Einschreibevoraussetzung der Nachweis eines
Ausbildungsvertrages mit einer Einrichtung, mit der die
Fachhochschule Aachen eine Rahmenvereinbarung Uber
die Ausbildungsinhalte getroffen hat, gefordert wird.

Bei Studiengangen, in denen aufgrund eines Ab-
kommens mit einer auslandischen Partnerhochschule ein
Doppelabschluss verliehen wird, legt die jeweilige
Profungsordnung fest, ob ein Praktikum als Zugangs-
voraussetzung erforderlich ist.

(2) Bei einer geforderten praktischen Tatigkeit von mehr
als 8 Wochen muss der Nachweis fur die Uber die 8 Wo-
chen hinausgehenden Praktikumszeiten bis spatestens
zum Beginn des 3. Studiensemesters zum Sommersemes-



ter am 31. Marz bzw. zum Wintersemester am 30. Septem-
ber erbracht sein. Naheres regelt die Prufungsordnung.
Weitere Studienvoraussetzungen gemaR § 49 Absatz 7 HG
sowie Abweichungen von den nachstehenden Absatzen 3
bis 5 ergeben sich aus den Prufungsordnungen.

(3) Der Nachweis einer praktischen Tatigkeit gilt in der
Regel als erbracht, wenn der Studienbewerber oder die
Studienbewerberin die Qualifikation fUr das Studium durch
das Zeugnis der Fachhochschulreife einer entsprechenden
Fachoberschule in der Fachrichtung, deren Abschluss fur
den gewahlten Studiengang einschlagig ist, erworben hat.
Studienbewerber oder Studienbewerberinnen, die das
Zeugnis der Fachhochschulreife einer Fachoberschule in
einer anderen Fachrichtung erworben haben, sollen in der
Regel ein Praktikum nach MaRgabe von Absatz 1 leisten.

(4) Einschlagige, nachgewiesene Ausbildungs- und Berufs-
tatigkeiten werden auf diese Praktika angerechnet.

(5) In den Masterstudiengangen wird als Voraussetzung fur
die Aufnahme des Studiums mindestens der Nachweis
eines ersten geeigneten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschlusses mindestens auf Bachelor-Ebene gefordert.

Das Nahere sowie weitere Voraussetzungen ergeben
sich aus den Prufungsordnungen und ggf. aus den Studien-
ordnungen und den Zugangsordnungen.

(6) Studienbewerber und Studienbewerberinnen for
deutschsprachige Studiengange, die ihre Studienqualifika-
tion nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erwor-
ben haben, mussen vor Beginn des Studiums an der Fach-
hochschule Aachendie fUr ihren Studiengang erforderlichen
Kenntnisse der deutschen Sprache (§ 49 Absatz 10 HQG)
nachweisen. FUr auslandische Studierende, die im Rahmen
von Kooperationsvereinbarungen mit Partnerhochschulen
zum Studium mit Abschluss der Fachhochschule Aachen
zugelassen werden, gilt als Nachweis ausreichender
Deutschkenntnisse eine entsprechende Bescheinigung der
Partnerhochschule.

In auslandsorientierten Bachelorstudiengangen, bei
denen die Veranstaltungen des ersten Studienjahres auf
Englisch stattfinden, kénnen die Prufungsordnungen ge-
ringere Anforderungen vorsehen.

Im Ubrigen gilt die Ordnung fir die Deutsche Sprach-
prufung fur den Hochschulzugang (DSH) an der Fachhoch-
schule Aachen.

(7) Die Prufungsordnungen kdénnen als Zugangsvoraus-
setzung vorsehen, dass die Einschreibung in den jeweiligen
Studiengang versagt wird, wenn der Studienbewerber oder
die Studienbewerberin in verwandten oder vergleichbaren
Studiengangen eine nach der einschlagigen Prifungs-
ordnung erforderliche PrUfung endgultig nicht bestanden
hat. In diesem Fall sollen verwandte und vergleichbare
Studiengange zumindest exemplarisch benannt sein.

§ 7 | Umfang und Gliederung
der Bachelor und Masterprifung

(1) entfallt.

(2) Die Bachelorprifung besteht aus den studienbegleiten-
den Prufungen, ggf. dem Auslandsstudiensemester, ggf.
dem Praxissemester, ggf. dem Praxisprojekt, der Bachelor-
arbeit und dem Kolloquium. Die Bachelorarbeit hat einen
Umfang von hdochstens 12 Leistungspunkten, das Kollo-
quium von hochstens 3 Leistungspunkten. Naheres regelt
die jeweilige Prufungsordnung.

(3) Die Masterprufung besteht aus den studienbegleiten-
den Prufungen des Masterstudiums sowie der Masterarbeit
mit anschlieBendem Kolloguium. Naheres Uber Zeitpunkt,
Dauer und Ausgestaltung der Masterarbeit und des Kollo-
quiums regeln die PrUfungsordnungen. Die Masterarbeit
einschlieBlich Kolloquium hat in der Regel einen Umfang
von 30 Leistungspunkten.

§ 8 | Prufungsausschuss

(1) FUr die durch diese Rahmenprufungsordnung und die
jeweiligen PrUfungsordnungen zugewiesenen Aufgaben ist
for einen Studiengang oder fUr mehrere Studiengange ein
Profungsausschuss zu bilden. Der Prufungsausschuss
besteht grundsatzlich aus vier Professoren oder Professo-
rinnen, einem oder einer Lehrenden fUr besondere Auf-
gaben oder wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Mitarbei-
terin und zwei Studierenden. Die Fachbereiche kénnen in
der PrUfungsordnung eine groRere Anzahl von Mitgliedern
unter BerUcksichtigung der oben genannten Sitzverhalt-
nisse der Gruppen vorsehen. Die Mitglieder des Prufungs-
ausschusses sowie die Stellvertreter oder Stellvertrete-
rinnen fUr zwei Professoren oder Professorinnen und for
die Mitglieder der weiteren Gruppen werden von den
beteiligten Fachbereichsraten gemal der geltenden Wahl-
ordnung gewahlt. Der PrUufungsausschuss wahlt aus seinen
Mitgliedern einen Professor oder eine Professorin zum
bzw. zur Vorsitzenden und mindestens einen Professor
oder eine Professorin zum bzw. zur stellvertretenden Vor-
sitzenden. Die PrUfungsordnung kann vorsehen, dass der
oder die Vorsitzende und seine oder ihre Stellvertretung
durch den Fachbereichsrat bzw. durch die beteiligten Fach-
bereichsrate gewahlt werden. Die Amtszeit der haupt-
beruflich an der Hochschule tatigen Mitglieder und ihrer
Vertreter oder Vertreterinnen betragt vier Jahre, die der
studentischen Mitglieder und ihrer Vertreter oder
Vertreterinnen ein Jahr. Sie beginnt jeweils mit dem Hoch-
schuljahr. Ist bei Ablauf der Amtszeit noch kein neues
Mitglied bestimmt, so Ubt das bisherige Mitglied sein Amt
weiter aus. Das Ende der Amtszeit des nachtraglich
gewahlten Mitgliedes bestimmt sich so, als ob es sein Amt
rechtzeitig angetreten hatte. Wiederwahl ist zulassig.

(2) Der Prufungsausschuss achtet auf die Einhaltung der
Rahmenprifungsordnung und der Priufungsordnungen. Er
ist fOr alle anfallenden Aufgaben und Entscheidungen
hinsichtlich von Prufungen zustandig. Er ist insbesondere
zustandig fUr die Entscheidung Uber Rechtsmittel in
Prufungsangelegenheiten. Bei Anderungen der Prifungs-
ordnung und der Reform der Studienordnung ist der Pru-
fungsausschuss im Fachbereichsrat anzuhéren. DarUber
hinaus soll der Prufungsausschuss dem Fachbereichsrat
Uber die Entwicklung der Prifungen und Studienzeiten auf
Anforderung des Fachbereichsrates berichten. Der
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Prufungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben
fur alle Regelfalle auf den Vorsitzenden oder die Vor-
sitzende des Prufungsausschusses Ubertragen; dies gilt
nicht fOr Entscheidungen Uber Widerspriuche. Die Uber-
tragenen Aufgaben der oder des Vorsitzenden des Pru-
fungsausschusses mussen per Aushang und im Internet
bekanntgegeben werden. Die Regelungen des § 27 HG
bleiben hiervon unberuhrt.

(3) Der Prufungsausschuss ist beschlussfahig, wenn min-
destens vier stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.
Unter diesen mussen sich mindestens der oder die Vor-
sitzende oder seine bzw. ihre Stellvertretung und mindes-
tens ein weiterer Professor oder eine weitere Professorin
sowie eine Studierende oder ein Studierender befinden.

Der Prufungsausschuss beschlieBt mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des oder der Vorsitzenden. Wahrend der Beratung und
Beschlussfassung Uber Angelegenheiten, die ihre eigene
Prufung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder
des Prufungsausschusses an der Sitzung nicht teil.

(4) Die Mitglieder des PruUfungsausschusses haben das
Recht, bei der Abnahme von Prufungen zugegen zu sein.
Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich inner-
halb der nachsten zwei Wochen der gleichen Prifung
unterziehen.

(5) Die Mitglieder des Prufungsausschusses sowie deren
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen, unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im offentlichen
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden oder die
Vorsitzende des Prufungsausschusses zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten. An den Sitzungen nehmen ausschlieR-
lich PrUfungsausschussmitglieder oder bei Abwesenheit
deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen teil.

(6) Entscheidungen des Prufungsausschusses oder des
bzw. der Vorsitzenden sind der betreffenden Person in der
Regel innerhalb von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen.
Ihr ist vorher Gelegenheit zum rechtlichen Gehér zu geben.
§ 2 Absatz 3 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes for
das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere Uber die Aus-
nahme von der Anhorungs- und Begrundungspflicht bei
Beurteilungen wissenschaftlicher Art, bleibt unberUhrt.

§ 9 | Pruferinnen und Prufer/
Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Zur Abnahme von Hochschulpriufungen sind Professo-
ren und Professorinnen, auBerplanmagige Professoren und
Professorinnen, Honorarprofessoren und -professorinnen,
Lehrkrafte fUr besondere Aufgaben und Lehrbeauftragte,
ferner in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene
Personen, soweit dies zur Erreichung des Prufungszwecks
erforderlich oder sachgerecht ist, befugt. Profungsleistun-
gen durfen nur von Personen bewertet werden, die selbst
mindestens die durch die Prufung festzustellende oder
eine gleichwertige Qualifikation besitzen.
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(2) Die Prufer und Pruferinnen sind in ihrer Prufungstatig-
keit unabhangig von Weisungen.

(3) Schriftliche oder mundliche Prufungen, mit denen ein
Studiengang abgeschlossen wird, und Wiederholungs-
prufungen, bei deren endgultigem Nichtbestehen keine
Ausgleichsmoglichkeit besteht, sind von mindestens zwei
Proferinnen oder Prufern im Sinne des Absatzes 1 Satz 2
zu bewerten, von denen mindestens eine Person Lehren-
der oder Lehrende der Fachhochschule Aachen sein muss.
Im Rahmen eines Widerspruches gegen die Bewertung von
Prufungsleistungen kann die WiderspruchsfUhrerin oder
der Widerspruchsfuhrer auch bei anderen schriftlichen
Prufungen eine Zweitkorrektur beantragen. Die Entschei-
dung hierUber liegt im pflichtgemaRen Ermessen des Pru-
fungsausschusses. DarUber hinaus sind mondliche Priufun-
gen stets von mehreren Pruferinnen und Priofern oder von
einer Pruferin oder einem PrUfer in Gegenwart einer sach-
kundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers
abzunehmen.

(4) Der Prufungsausschuss bestellt die Prufer und Prufe-
rinnen und die Beisitzer und Beisitzerinnen. Zum Beisitzer
oder zur Beisitzerin darf nur bestellt werden, wer mindes-
tens die entsprechende PrUfung oder eine vergleichbare
Priufung abgelegt hat.

(5) Der Prufling kann die Prufer oder Pruferinnen von Ab-
schlussarbeit und Kolloquium vorschlagen. Der Prufungs-
ausschuss achtet darauf, dass die Prufungsverpflichtung
moglichst gleichmagig auf die Prufer und PrUferinnen ver-
teilt wird. Auf den Vorschlag des Pruflings ist nach Mog-
lichkeit RUcksicht zu nehmen.

(6) Der oder die Vorsitzende des Prufungsausschusses
sorgt dafUr, dass dem Prufling die Namen der PriUfer oder
Pruferinnen rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die
Bekanntgabe soll zugleich mit der Zulassung zur Prufung
mindestens zwei Wochen vor der Prufung oder mit der
Ausgabe der Themenstellung(en) der Abschlussarbeit
durch Aushang und im Internet erfolgen.

§ 10 | Anrechnung von Studien-
und Prufungsleistungen

(1) Prufungsleistungen, die in Studiengangen an anderen
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien
oder in Studiengangen an auslandischen staatlichen oder
staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind,
werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied
zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das Gleiche
gilt hinsichtlich StudienabschlUssen, mit denen Studien-
gange im Sinne des Satzes 1 abgeschlossen worden sind.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend bei einem Wechsel
zwischen Studiengangen der Fachhochschule Aachen. Die
Prufungsordnungen kénnen regeln, dass bei einem Wech-
sel zwischen Studiengangen mit im Wesentlichen gleichen
Modulen die Fehlversuche von Amts wegen angerechnet
werden. Die Nichtanerkennung von Studien- und Prufungs-



leistungen ist zu begrunden. Uber mogliche MaRnahmen
fur eine Anerkennung zu einem spateren Zeitpunkt ist zu
informieren.

(2) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse
und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unter-
lagen auf einen Studiengang anrechnen. Die Anerkennung
von auBerhalb des Hochschulwesens erbrachten Kennt-
nissen und Fahigkeiten richtet sich nach den BeschlUssen
der Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer jeweils gUlti-
gen Fassung. Weitere Einzelheiten zum Verfahren und zu
den Kriterien der Anerkennung konnen in den jeweiligen
Prufungsordnungen geregelt werden.

(3) Ohne wesentliche Unterschiede sind Studien- und Pri-
fungsleistungen, wenn sie im Lernergebnis denjenigen des
Studiengangs der Fachhochschule Aachen im Wesentlichen
entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich,
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung
im Sinne des European Transfer and Accumulation System
(ECTS) und der jeweils erworbenen Kompetenzen vor-
zunehmen. Bei der Feststellung der wesentlichen Unter-
schiede von Studien- und Prufungsleistungen an auslandi-
schen Hochschulen sind Aquivalenzvereinbarungen der
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektoren-
konferenz sowie vorhandene Absprachen im Rahmen von
Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im Ubrigen kann
bei Zweifeln in der Frage der Gleichwertigkeit bzw. zu
wesentlichen Unterschieden die Zentralstelle fUr auslandi-
sches Bildungswesen sowie das akademische Auslandsamt
gehort werden.

(4) In staatlich anerkannten Fernstudien erworbene Leis-
tungen werden, soweit sie ohne wesentliche Unterschiede
sind, als Modulleistungen sowie auf die Studienzeit ange-
rechnet.

(5) Werden Studien- und Prufungsleistungen angerechnet,
sind ggf. die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar
sind - zu Ubernehmen und in die Berechnung der Gesamt-
note mit einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Noten-
systemen wird der Vermerk ,bestanden” aufgenommen.
Die Anrechnung wird in der jeweiligen Leistungsubersicht
(§ 33) vermerkt. Auf der Grundlage der Anerkennung nach
Absatz 1 kann und auf Antrag der oder des Studierenden
muss die Hochschule in ein Fachsemester einstufen, dessen
Zahl sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung
erworbenen Leistungspunkte im Verhaltnis zu dem
Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt
erwerbbaren Leistungspunkten ergibt. Ist die Nach-
kommastelle kleiner als 5, wird auf ganze Semester ab-
gerundet, ansonsten wird aufgerundet.

(5a) Der oder die Studierende hat die fUr die Anrechnung
erforderlichen Unterlagen dem PruUfungsausschuss vorzu-
legen. Die Unterlagen mussen Aussagen zu den absolvier-
ten Studienzeiten und in diesem Zusammenhang erbrach-
ten Studien- und Prufungsleistungen sowie den sonstigen
Kenntnissen und Qualifikationen enthalten, die jeweils
angerechnet werden sollen. Bei einer Anrechnung von
Studien- und PriUfungsleistungen aus Studiengangen sind

in der Regel die entsprechende Prufungsordnung samt
Modulbeschreibung sowie die individuelle Leistungsuber-
sicht oder ein vergleichbares Dokument vorzulegen.

(5b) Entscheidungen Uber Antrage im Sinne der Absatze 1
und 2 werden innerhalb einer Frist von sechs Wochen
getroffen.

(6) Uber die Anrechnung nach den Absatzen 1 bis 5 a ent-
scheidet der Prufungsausschuss, im Zweifel nach Anhoérung
eines oder einer fur die Facher zustandigen Modulbeauf-
tragten.

(6a) Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des Ab-
satzes 1 oder 2 begehrte Anerkennung versagt, kann die
antragstellende Person eine Uberprufung der Entschei-
dung durch das Rektorat beantragen. Das Rektorat gibt der
fur die Entscheidung zustandigen Stelle eine Empfehlung
fur die weitere Behandlung des Antrags.

§ 11 | Mentorenprogramm

entfallt

§ 12 | Vermittlung allgemeiner
Kompetenzen

(1) Zum Erwerb von allgemeinen Kompetenzen sind
Module oder Bestandteile von Modulen im Umfang von
insgesamt 15 Leistungspunkten Bestandteil eines Bachelor-
studiengangs.

(2) Zum Erwerb von interdisziplinaren Kompetenzen
kénnen in den Prufungsordnungen 15 Leistungspunkte
vorgesehen werden, die der oder die Studierende frei aus
dem Angebot anderer Studiengange wahlen kann.

§ 13 | Bewertung von
Prufungsleistungen

(1) PrUfungsleistungen sind im Falle des Bestehens mit der
vorgesehenen Anzahl an Leistungspunkten zu versehen.
Noten fUr einzelne Prufungsleistungen werden von den
jeweiligen Prufern oder Pruferinnen festgesetzt.

Die Prufungsordnung legt fest, welche Prifungs-
leistungen differenziert benotet und welche mit bestanden
oder nicht bestanden bewertet werden. Die Prufungsord-
nungen kénnen vorsehen, dass Leistungen von Prufungen,
die im ersten Semester oder in den ersten beiden Semes-
tern abgelegt worden sind, nicht benotet werden oder dass
ihre Benotung nicht in die Gesamtnote mit einflieBt. Bei
Modulprifungen mit mehreren Prufungselementen ergibt
sich die Zahl der PriUferinnen und Prufer und die Art der
Bewertung aus der jeweiligen Prufungsordnung.

(2) Sind mehrere Prifer oder Priferinnen an einer Profung

beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prufungsleistung.
Bei nicht Ubereinstimmender Beurteilung ergibt sich die
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Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertun-
gen, sofern nicht in nachfolgenden Paragraphen etwas an-
deres bestimmt ist.

(3) Fur die Benotung der Prufungsleistungen gilt folgende
Notenskala:

1 sehr gut eine hervorragende Leistung

2 gut eine Leistung, die Uber
den durchschnittlichen
Anforderungen liegt

3 befriedigend eine Leistung, die
durchschnittlichen

Anforderungen entspricht

eine Leistung, die trotz
ihrer Mangel noch den
Anforderungen genugt

4 ausreichend

5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen
erheblicher Mangel den
Anforderungen nicht mehr

genugt.

(4) Zur differenzierten Bewertung der Prufungsleistungen
kénnen einzelne Notenwerte um 0,3 auf Zwischenwerte
erhoht oder gesenkt werden; die Notenwerte ,0,7¢ ,4,3%
,4,7" und ,5,3" sind dabei ausgeschlossen. Eine Prufung ist
bestanden, wenn sie mindestens mit ,ausreichend” bewer-
tet worden ist.

(5) Die Modulprufungsleistung wird in der Leistungs-
Ubersicht als Bestandteil des Diploma Supplement ausge-
wiesen.

(6) Sofern die jeweilige Prufungsordnung nichts anderes
regelt, muss bei Modulprufungen, die aus mehreren Pro-
fungselementen bestehen, jedes dieser Priufungselemente
bestanden werden.

Die Note errechnet sich als nach Leistungspunkten
gewichtetes arithmetisches Mittel aus den Notenwerten
der einzelnen Prufungsleistungen. Dabei wird nur die erste
Dezimalstelle hinter dem Komma berucksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundungen gestrichen (Beispiel:
Aus 1,599999 wird 1,5). Die Noten lauten danach:

- bis einschl. 1,5 sehr gut

- von 1,6 biseinschl. 2,5 = gut

- von 2,6 biseinschl. 3,5 = befriedigend

- von 3,6 biseinschl. 40 = ausreichend

- ab41 = nicht ausreichend

(7) Die Bewertung von Priufungsleistungen ist den Studie-
renden jeweils spatestens sechs Wochen nach dem
Prufungstermin mitzuteilen. Die PriUfungsordnung kann
vorsehen, dass in begrindeten Ausnahmen fur einzelne
Module die Frist auf Antrag um maximal drei Wochen ver-
langert wird. Uber die Verlangerung entscheidet der Pri-
fungsausschuss.

(8) Das endgultige Nichtbestehen einer Prufung fUhrt zur
Exmatrikulation.

RAHMENPRUFUNGSORDNUNG (RPO 2012)
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(9) FUr die Prufungen und deren Wiederholung konnen
unterschiedliche Formen vorgesehen werden.

(10) Die Abschlussnote auf der Grundlage der deutschen
Notenskala 1 bis 5 wird um eine Tabelle erganzt, die die
Vergleichbarkeit der Benotungen mit anderen Noten-
systemen ermaoglicht. Die Bildung dieser Vergleichstabelle
erfolgt entsprechend dem ECTS Users Guide in der jeweils
geltenden Fassung. Die ECTS-Vergleichstabelle kann auf
einzelne Module - soweit dies moglich und ein ent-
sprechender Bedarf gegeben ist - fakultativ angewendet
werden.

§ 14 | Ziel der Modulprifungen

In den Modulprufungen einschlieBlich der Prufungs-
elemente soll festgestellt werden, ob der oder die Studie-
rende die in den Modulen angestrebten Lernergebnisse
erreicht hat und die erworbenen Kenntnisse und Fahig-
keiten selbststandig anwenden kann.

Die Module ergeben sich aus den jeweiligen Pru-
fungsordnungen.

§ 15 | Zulassung zu Prufungen

(1) Zu einer Prufung kann nur zugelassen werden, wer

- die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen (§ 6)
nachgewiesen hat,

- die als Voraussetzung fur die jeweilige Prufung
vorgeschriebenen Leistungen erbracht hat oder bis zu
einem vom PruUfungsausschuss festgesetzten Termin
erbringt,

- an der Fachhochschule Aachen gemaR § 48 HG
eingeschrieben oder gemaR § 52 HG als Zweithorer
oder Zweithérerin zugelassen ist.

Abweichende Regelungen sind in den jeweiligen Prufungs-
ordnungen der Studiengange zu treffen.

Die in Satz 1 genannten Voraussetzungen kénnen
durch entsprechende Feststellungen im Rahmen einer
Einstufungspriofung nach § 49 Absatz 12 HG oder einer
Zugangsprufung nach § 49 Absatz 5 HG ganz oder teilweise
ersetzt werden.

(2) Die Zulassung erfolgt durch die PrUfungsanmeldung
Uber das Online-Portal der Hochschule innerhalb des vom
PriUfungsausschuss festgelegten Anmeldezeitraums. Die
genauen An- und Abmeldeverfahren werden Uber den
Fachbereich per Aushang und elektronisch bekannt ge-
geben. Die Zulassung zu einer Wiederholungsprufung oder
zur Ablegung einer zunachst versaumten Prufung ist
erneut zu beantragen. Ohne form- und fristgemaRe An-
meldung gilt eine Prifung, zu der keine ausdrickliche
Zulassung erfolgt ist, als nicht abgelegt. Die Prifungs-
anmeldung ist verbindlich und gilt als erfolgter Prufungs-
antritt. Thre RUcknahme ist ohne Anrechnung auf die Zahl
der moglichen Priufungsversuche bis eine Woche vor der
entsprechenden PrUfung moglich. Verspatet eingereichte
Anmeldungen bedUrfen eines schriftlichen Antrags und der



Genehmigung durch das PrUfungssekretariat. Diese Geneh-
migung wird dann erteilt, wenn der oder die Studierende
die FristUberschreitung fUr die Profungsanmeldung nach-
weislich nicht zu vertreten hat.

(3) Sofern die Prufungsordnung nichts anderes vorsieht,
sind die in dem Antrag auf Zulassung zu PriUfungen
genannten Wahlmodule, in denen der Prifling die Modul-
leistung ablegen will, mit der Antragstellung verbindlich
festgelegt. Naheres regelt die jeweilige Prifungsordnung.

(4) entfallt.

(5) Uber die Zulassung entscheidet im Zweifelsfall der Pru-
fungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht
erfullt sind und, soweit in der Prufungsordnung
geregelt,

2. die Zulassungsvoraussetzungen gemaR Absatz 8 nicht
erfuUllt sind.

(6) Die jeweilige Prufungsordnung kann vorsehen, dass der
Erstversuch von PriUfungen des ersten Semesters spates-
tens im vierten Semester und der Erstversuch von Profun-
gen des zweiten Semesters spatestens im funften Semester
entsprechend § 64 Absatz 3 HG erfolgen muss.

Sofern der Prufling innerhalb der genannten Fristen
den jeweiligen Erstversuch nicht unternimmt, gilt dieser
als zum letztmoglichen Zeitpunkt unternommen und mit
dem Ergebnis ,nicht ausreichend (5,0)“ bewertet, es sei
denn, der Prufling weist nach, dass er das Versaumnis der
Prufung nicht zu vertreten hat

Die Fristen im Sinne Satz 1 verlangern sich in den in
§ 64 Absatz 3a HG genannten Fallen. Die Wiederholung
von Prufungen ist in § 21 geregelt.

(7) entfallt.

(8) Die Prufungsordnung kann als Voraussetzung fur die
Zulassung zu Prufungen insbesondere vorsehen, dass for
die Zulassung zu Prufungen ab dem dritten Fachsemester
bestimmte Module oder Module des ersten und zweiten
Fachsemesters in einem bestimmten Umfang (in Leis-
tungspunkten) erfolgreich absolviert sein muUssen. Kann
der oder die Studierende einzelne Zulassungsvoraus-
setzungen aus Grunden, die er oder sie nicht zu vertreten
hat, nicht erfUllen und ware die Nichtzulassung eine beson-
dere Harte, so kann der oder die Prufungsausschuss-
vorsitzende auf Antrag die Zulassung aussprechen. Die
GriUnde, die den Studierenden oder die Studierende an der
ErfUllung der Zulassungsvoraussetzungen hinderten, sind
glaubhaft zu machen.

§ 16 | DurchfUhrung von
Prufungen

(1) Prufungen kénnen in unterschiedlicher Form erbracht
werden, u.a. durch Referat, Portfolio, Projektarbeit,
Klausur, Hausarbeit, mondliche PrUfung. Die Zulassung zur
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PrUfung kann von der Erbringung von Vorleistungen ab-
hangig gemacht werden. Naheres sowie die Anzahl der
Prufungen regeln die Prufungsordnungen.

(2) Falls die Prufungsordnung fur die Form, den Umfang
oder die Dauer der Prufung lediglich einen Rahmen vor-
gibt, wird die genaue Spezifizierung im Rahmen der durch
die Prufungsordnung gesetzten Grenzen zum Beginn der
Vorlesungszeit durch Aushang und im Internet bekannt
gegeben.

In Fallen, in denen sich Module Uber mehrere Semes-
ter erstrecken, beziehen sich die Satze 1 und 2 auf den
Vorlesungsbeginn des Semesters, in dem das Modul
beginnt.

Sind fUr die Teilnahme an Prufungen Vorleistungen
erforderlich, ist dies in der Prufungsordnung zu regeln.

Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an
Lehrveranstaltungen darf als Teilnahmevoraussetzung fur
Prufungsleistungen nicht geregelt werden, es sei denn, bei
der Lehrveranstaltung handelt es sich um eine Exkursion,
einen Sprachkurs, ein Praktikum, eine praktische Ubung
oder eine vergleichbare Lehrveranstaltung.

(3) Alle studienbegleitenden PrUfungen werden mindes-
tens dreimal im Jahr angeboten. Die Prufungstermine
sollen so angesetzt werden, dass infolge der Terminierung
keine Lehrveranstaltungen ausfallen.

(4) Die Prufungstermine werden vom PriUfungsausschuss
festgesetzt und bekannt gegeben.

(5) Der Prufungstermin wird bei Klausuren und miUndlichen
Prufungen zu Beginn der Vorlesungszeit bekannt gegeben.
Bei den Ubrigen Prufungsformen sowie bei Blockveranstal-
tungen ist der Termin spatestens zwei Wochen vor der be-
treffenden Prufung bekannt zu geben. Ausnahmen hiervon
sind in der Prufungsordnung zu regeln.

(6) Der Prufling hat sich auf Verlangen des Prifers oder der
Pruferin oder des bzw. der AufsichtfUhrenden mit der FH-
Karte oder mit Studierendenausweis in Papierform und
amtlichem Ausweis auszuweisen.

(7) entfallt.

(8) Umfang und Anforderungen der Prufungselemente
mussen unbeschadet eines Vorschlagsrechts der Studie-
renden dem Grundsatz folgen, dass nur gepruft wird, was
im Verlauf der Lehrveranstaltungen auf der Grundlage der
Modulbeschreibung behandelt oder bekannt gegeben
wurde.

(9) entfallt

(10) Zur Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen ent-
sprechend den 8§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes
sowie entsprechend den Fristen des Bundeserziehungs-
geldgesetzes Uber die Elternzeit und die BerUcksichtigung
von Ausfallzeiten durch die Pflege von Personen im Sinne
von § 9 Absatz 2 Buchstabe f und g Einschreibeordnung
der Fachhochschule Aachen legt der Prufungsausschuss
auf Antrag die Prufungsbedingungen unter BeruUcksichti-
gung des Einzelfalls fest.
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§ 16 a | Nachteilsausgleich

(1) Der oder die Vorsitzende des Prufungsausschusses hat
dafUr zu sorgen, dass durch die Gestaltung der Prifungs-
bedingungen eine Benachteiligung fUr Behinderte und
chronisch Erkrankte ausgeglichen wird. Zur Glaubhaft-
machung einer chronischen Krankheit oder einer Behinde-
rung kann der oder die Vorsitzende des Prufungsausschus-
ses die Vorlage geeigneter Nachweise verlangen.

(2) Machen es der angestrebte Studienerfolg, die fur eine
Lehrveranstaltung vorgesehene Vermittlungsform, For-
schungsbelange oder die verfigbare Kapazitat an Lehr-
und Betreuungspersonal erforderlich, die Teilnehmerzahl
einer Lehrveranstaltung zu begrenzen, so erfolgt dies nach
MaRgabe des § 59 Absatz 2 HG. Dabei sind Studierende, die
im Rahmen ihres Studiengangs auf den Besuch einer Lehr-
veranstaltung angewiesen sind oder sich in Eltern- bzw.
Pflegezeit befinden, vorrangig zu berucksichtigen (semes-
terfixierte Pflichtleistung bzw. Wahlpflichtleistung). Die
Fachbereiche kénnen weitere Kriterien in den jeweiligen
Prufungsordnungen vorsehen.

§ 17 | Prufungen in Form von
Klausurarbeiten

(1) In den Klausurarbeiten soll der PriUfling nachweisen,
dass er in begrenzter Zeit und mit beschrankten Hilfs-
mitteln Probleme aus Gebieten des jeweiligen Priufungs-
fachs mit gelaufigen Methoden seiner bzw. ihrer Fachrich-
tung erkennen und auf richtigem Wege eine Losung finden
kann. Klausuren kénnen auch in multimedial gestutzter
Form und/oder im Antwort-Wahl-Verfahren durchgefihrt
werden. Das Bewertungsverfahren hierfur ist in der jewei-
ligen Prufungsordnung entsprechend den Besonderheiten
dieser Prufungsformen zu regeln.

(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Uber die
Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet der Priufer oder die
Pruferin.

(3) Die PriUfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der
Regel von nur einem Prufer oder einer Pruferin gestellt. In
begrindeten Fallen, insbesondere wenn in einem Modul
mehrere Bereiche zusammenfassend gepruft werden, kann
die Prufungsaufgabe auch von mehreren PriUfern oder
Pruferinnen gestellt werden. In diesem Fall legen die Priufer
oder PrUferinnen die Gewichtung der Anteile an der Pru-
fungsaufgabe vorher gemeinsam fest. Ungeachtet der An-
teile und ihrer Gewichtung kann der Prufungsausschuss
wegen der Besonderheit eines Fachgebiets bestimmen,
dass der Prufer oder die Priferin abweichend von § 13 Ab-
satz 2 Satz 1 nur den Teil der Klausurarbeit beurteilt, der
seinem bzw. ihrem Fachgebiet entspricht. § 9 Absatz 3
bleibt unberuhrt.

(4) Liegt der Fall des Absatzes 3 Satz 4 vor, wird die Bewer-
tung des Prifers oder der PrUferin, der bzw. die nur sein
bzw. ihr Fachgebiet beurteilt, entsprechend der vorher
festgelegten Gewichtung der Anteile berUcksichtigt.

RAHMENPRUFUNGSORDNUNG (RPO 2012)

(Nichtamtliche lesbare Fassung zur Anderungsordnung vom 15.07.2015)

(5) Die PrUufungsordnung kann regeln, dass sich ein Prifling
vor einer Festsetzung der Note ,nicht ausreichend” nach
der zweiten Wiederholung eines Prufungsversuchs in einer
Klausur einer mundlichen Erganzungsprufung unterziehen
kann.

§ 18 | Prufungen in mundlicher
Form

(1) Mondliche Prufungen werden vor einem PrUfer oder
einer Pruferin in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers
oder einer sachkundigen Beisitzerin (§ 9 Absatz 1 Satz 3)
oder vor mehreren PrUfern oder PriUferinnen (Kollegial-
prufung) als Gruppenprufung oder als Einzelprufung abge-
halten. Vor der Festsetzung der Note hat der PrUfer oder
die Pruferin den Beisitzer oder die Beisitzerin zu héren. Im
Fall von Kollegialprufungen gelten die Bestimmungen des
§ 17 Absatz 3 und 4 entsprechend. Die Satze 1 und 2 gelten
bei Modulprifungen mit mehreren PrUfungselementen
entsprechend.

(2) Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der
Prufung, insbesondere die fur die Benotung maRgeblichen
Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergeb-
nis der Prufung ist dem Profling im Anschluss an die mund-
liche PrUfung bekannt zu geben.

(3) Studierende, die sich in einem spateren Prufungszeit-
raum der gleichen Prufung unterziehen wollen, werden
nach MaRgabe der raumlichen Verhaltnisse als Zuhorer
oder Zuhérerinnen zugelassen, sofern nicht ein Prufling
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe des Prufungsergebnisses.

§ 19 | Prufungen in anderen
Formen

FUr das Erbringen von Prufungsleistungen in anderen
Prufungsformen (Referat, Portfolio, Exkursion etc.) gilt
§ 17, es sei denn, es ist in der PrUfungsordnung anders
geregelt.

§ 20 | Verbesserungsversuch

(1) Wer eine Prufung bestanden hat, kann zur Verbesse-
rung der Note die Prufung im entsprechenden Studiengang
an der Fachhochschule Aachen einmal wiederholen. Der
Verbesserungsversuch muss innerhalb der nachsten drei
Prufungsperioden erfolgen. Studierende kénnen wahrend
ihres Studiums an der Fachhochschule Aachen insgesamt
jeweils drei Verbesserungsversuche im Bachelor- und
Masterstudium absolvieren. Ein zweiter Verbesserungs-
versuch in derselben Prufung ist ausgeschlossen. Sofern
die PrUfungsordnung nichts anderes vorsieht, gilt die Még-
lichkeit des Verbesserungsversuches fUr alle studien-
begleitenden Prufungen in Klausurform und in mindlichen
Prufungen. Bei Modulprufungen, die aus mehreren Pru-
fungselementen bestehen, kann die Prufungsordnung vor-
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sehen, dass nur die gesamte Modulprufung wiederholt
werden kann. Ein Verbesserungsversuch bei Abschluss-
arbeiten ist ausgeschlossen.

(2) Erreicht der Prufling im Verbesserungsversuch ein an-
deres Ergebnis als im ersten Versuch, so wird das bessere
der beiden Ergebnisse berucksichtigt und bei der Berech-
nung der Gesamtnote der Abschlussprufung zugrunde ge-
legt.

§ 21 | Wiederholung von
Prufungen

(1) Die Abschlussarbeit (Bachelor- oder Masterarbeit) und
das Kolloquium kénnen im Fall des Nichtbestehens je ein-
mal wiederholt werden.

(2) Eine nicht bestandene Prifung kann zweimal wieder-
holt werden. Sofern es der besondere Charakter eines Stu-
diengangs oder einer Prufung erfordert, kann die jeweilige
Prufungsordnung ausnahmsweise vorsehen, dass eine
nicht bestandene Prufung nur einmal wiederholt werden
darf. Bei Modulprufungen, die aus mehreren Prifungs-
elementen bestehen, kann die Prufungsordnung vorsehen,
dass nur die gesamte Modulprufung wiederholt werden
kann.

(3) Eine bestandene Prufung kann nicht wiederholt wer-
den, auBer im Zusammenhang mit einem Verbesserungs-
versuch gemaR § 20.

§ 22 | Versaumnis, RUcktritt,
Tauschung, Ordnungsversto

(1) Eine Prufung gilt als nicht ausreichend (5,0) bewertet,
wenn der oder die Studierende zu einem PriUfungstermin
ohne triftige Grunde nicht erscheint oder wenn er bzw. sie
nach Beginn der Prufung ohne triftige Grunde von der Pro-
fung zurucktritt. Als triftige Grunde kommen insbesondere
in Betracht:

- Krankheitsbedingte Prufungsunfahigkeit (auch
gesundheitliche Beeintrachtigungen in der
Schwangerschaft) oder Krankheit eines zu betreuenden
Kindes

- Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten,
der eingetragenen Lebenspartnerin oder des
eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader
Linie Verwandten oder eines dauerhaft im Haushalt
des Pruflings Lebenden, wenn ein akutes (nicht
dauerhaftes) Pflege- oder Versorgungsbedurfnis
festgestellt ist

- Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4,
6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen des
Bundeserziehungsgeldgesetzes Uber die Elternzeit

- nachgewiesene hohere Gewalt.
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Satz 1 gilt auch, wenn der oder die Studierende die PrU-
fungsleistung (z. B. Abschlussarbeit, schriftliche Ausarbei-
tung, Referat etc.) nicht fristgeman abliefert.

(2) Die fur den nicht fristgerechten RuUcktritt oder das
Versaumnis geltend gemachten Grunde muissen dem
Prufungsausschuss unverzuiglich schriftlich angezeigt und
nachgewiesen werden. Bei krankheitsbedingter Prufungs-
unfahigkeit der oder des Studierenden wird die Vorlage
eines arztlichen Zeugnisses verlangt, aus dem sich die
Prufungsunfahigkeit ergibt. Wenn zureichende tatsach-
liche Anhaltspunkte, die eine Prufungsfahigkeit als wahr-
scheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis als
sachgerecht erscheinen lassen, bestehen, ist die Hoch-
schule berechtigt, auf ihre Kosten eine arztliche Bescheini-
gung einer Vertrauensarztin oder eines Vertrauensarztes
der Hochschule zu verlangen; die oder der Studierende
muss zwischen mehreren Vertrauensarztinnen oder Ver-
trauensarzten wahlen kénnen. Eine Einholung amtlicher
Bescheinigungen, Zeugnisse oder Gutachten der unteren
Gesundheitsbehérden findet nicht statt.

Im Fall des RUcktritts nach Beginn der Prifung muss
der oder die Studierende sich einer arztlichen Unter-
suchung unverzuoglich unterziehen. Erkennt der Prifungs-
ausschuss die Grunde an, gilt der Profungsversuch als nicht
unternommen.

(3) Versucht der oder die Studierende, das Ergebnis seiner
bzw. ihrer PrUfung durch Tauschung zu beeinflussen, gilt
die betreffende Prifungsleistung als nicht ausreichend
(5,0) bewertet. Wer den ordnungsgemaBen Ablauf der Pru-
fung stort, kann von dem jeweiligen PriUfer oder der jewei-
ligen Pruferin oder AufsichtfUhrenden nach Abmahnung
von der Fortsetzung der PriUfung ausgeschlossen werden;
in diesem Fall gilt die betreffende Prufungsleistung als
nicht ausreichend (5,0) bewertet. Die Grunde fur den Aus-
schluss sind aktenkundig zu machen.

(4) Werden Tauschungshandlungen erst nach Abschluss der
Prufung festgestellt, ist gemaR Absatz 3 zu verfahren. In
besonders schweren Fallen kann die Hochschule innerhalb
von zwei Jahren die PrUfungsleistung als nicht bestanden
und das Zeugnis fur ungultig erklaren.

§ 23 | Prufungen

Die Studienplane der jeweiligen Studiengange mussen so
gestaltet sein, dass die vorgeschriebenen Studien- und
Prufungsleistungen des Studiums bis zu dem in der
Prufungsordnung vorgesehenen Termin erbracht werden
kénnen.

§ 24 | Mobilitat im Studium

(1) Die Studienplane sind maéglichst so zu gestalten, dass
die Studierenden die Prufungsleistungen eines Semesters
(in der Regel 30 Leistungspunkte) an einer anderen Hoch-
schule im Rahmen eines Mobilitatssemesters ohne Ver-
zégerung erbringen kénnen.
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(2) Auf Antrag werden Studierende zum Mobilitatssemes-
ter zugelassen. Zulassungsvoraussetzungen werden in den
Prufungsordnungen geregelt.

(3) Die Studierenden erstellen nach Zulassung auf der Basis
des Studienangebotes der aufnehmenden Hochschule
einen Studienvertrag (Learning Agreement), der moglichst
dem Studienziel des entsprechenden Semesters des
Studiengangs, in dem sie eingeschrieben sind, entspricht.
Der Studienvertrag enthalt die Aufstellung der Kurse, die
mit Leistungspunkten zu belegen sind, und wird unter-
zeichnet von dem oder der Studierenden, dem Dekan oder
der Dekanin und moéglichst von dem dafUr zustandigen
Koordinator oder der dafur zustandigen Koordinatorin der
anderen Hochschule. Er muss vor Abreise des oder der Stu-
dierenden geschlossen und bei eventuellen Anderungen
sofort aktualisiert und genehmigt werden.

(4) Auf Antrag ist den Studierenden vom Fachbereich eine
LeistungsUbersicht (Transcript of Records) vor der Abreise
zu erstellen. Die LeistungsUbersicht enthalt die Aufstellung
der absolvierten Kurse, die erworbenen Leistungspunkte,
die erzielten Noten und ggf. eine vergleichbare Bewertung
entsprechend dem European Credit Transfer System.

(5) FUr die Studierenden von anderen Hochschulen ist eine
entsprechende Leistungsubersicht (Transcript of Records)
am Ende des Studienaufenthaltes von dem Dekan oder der
Dekanin zu erstellen.

(6) Die an der aufnehmenden Hochschule erfolgreich
erbrachten Prifungs- und Studienleistungen werden unter
Angabe der Modulbezeichnung, Note und Leistungspunkte
(ECTS) sowie der aufnehmenden Hochschule in der Leis-
tungsubersicht vermerkt.

§ 25 | Praxisprojekt

(1) Im Rahmen des Praxisprojektes wird eine praxisorien-
tierte Aufgabenstellung innerhalb oder auRerhalb eines
Unternehmens oder einer sonstigen Organisation selbst-
standig bearbeitet. Vorgehensweise und Ergebnisse des
Praxisprojektes konnen Bestandteil der Abschlussarbeit
sein.

(2) Sofern die Prufungsordnung keine hdheren Anforde-
rungen festsetzt, wird zum Praxisprojekt auf Antrag zuge-
lassen, wer Prufungsleistungen im Umfang von mindestens
120 Leistungspunkten erfolgreich erbracht hat.

(3) Uber die Zulassung zum Praxisprojekt entscheidet der
Prufungsausschuss. Naheres regelt die Prufungsordnung.

(4) Der erfolgreiche Abschluss des Praxisprojektes wird
durch die fUr die Betreuung zustandige Pruferin oder den

fur die Betreuung zustandigen Prufer bescheinigt.

(5) Das Praxisprojekt soll 15 Leistungspunkte nicht unter-
schreiten.

RAHMENPRUFUNGSORDNUNG (RPO 2012)
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§ 26 | Praxissemester

(1) In Studiengangen mit Praxissemester ist eine mindes-
tens 20-wochige zusammenhangende praktische Tatigkeit
durchzufUhren. Das Praxissemester soll die Studierenden
an die angestrebte berufliche Tatigkeit durch konkrete Auf-
gabenstellung und praktische Mitarbeit in Betrieben oder
anderen Einrichtungen der Berufspraxis heranfUhren. Es
soll insbesondere dazu dienen, die im bisherigen Studium
erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten anzuwenden und
die bei der praktischen Tatigkeit gemachten Erfahrungen
zu reflektieren und auszuwerten.

(2) Studierende, die einen Studiengang mit Praxissemester
absolvieren wollen, schreiben sich in den Studiengang ein
oder mussen spatestens vor Beginn des Praxissemesters
nach MaRgabe der jeweiligen Studienordnung, Prufungs-
ordnung und Einschreibeordnung in den entsprechenden
Studiengang wechseln.

(3) Das Praxissemester wird in der Regel im vorletzten
Semester abgeleistet. Zum Praxissemester wird auf Antrag
nur zugelassen, wer die notwendigen Prufungsleistungen
nach MaBgabe der jeweiligen Prufungsordnung erbracht
hat.

(4) Uber die Zulassung zum Praxissemester entscheidet der
oder die Prufungsausschussvorsitzende oder der Pru-
fungsausschuss oder ein vom Fachbereich eingerichteter
Zulassungsausschuss. Naheres regelt die jeweilige Pru-
fungsordnung.

(5) Wahrend des Praxissemesters wird der oder die Studie-
rende von einem oder einer Lehrenden der Fachhoch-
schule Aachen gemaR § 9 Absatz 1 Satz 1 betreut. Naheres
regelt die jeweilige Prufungsordnung.

(6) Das Praxissemester hat einen Umfang von 30 Leis-
tungspunkten.

(7) Die erfolgreiche Teilnahme am Praxissemester ist die
Voraussetzung zur Vergabe der 30 Leistungspunkte. Die
erfolgreiche Teilnahme wird vom Betreuer gemaB Absatz 5
bescheinigt, wenn:

1. ein Zeugnis der Institution Uber die Mitarbeit des
oder der Studierenden vorliegt, aus dem hervorgeht,
dass die berufspraktische Tatigkeit des oder der
Studierenden dem Zweck des Praxissemesters
entsprochen und der oder die Studierende die ihm bzw.
ihr Ubertragenen Aufgaben erfolgreich bewaltigt hat,

2. der oder die Studierende an den dem
Praxissemester zugeordneten Begleit- und
Auswertungsveranstaltungen regelmagig teilgenommen
hat.
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§ 27 | Abschlussarbeit
(Bachelorarbeit, Masterarbeit)

(1) Die Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang oder im
Masterstudiengang ist eine Prufung, in der der oder die
Studierende zeigen soll, dass er oder sie befahigt ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist nach den Erfordernissen des
Studiengangs eine Aufgabe aus seinem oder ihrem Fach-
gebiet sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in
den fachUbergreifenden Zusammenhangen nach wissen-
schaftlichen, fachpraktischen und ggf. gestalterischen
Methoden selbststandig zu bearbeiten und zu dokumen-
tieren.

(2) FUr die Bestellung der Prufer oder PrUferinnen der Ab-
schlussarbeit gilt § 9. Die Abschlussarbeit darf mit Zustim-
mung des oder der Vorsitzenden des Prufungsausschusses
in einer Einrichtung auBerhalb der Fachhochschule ange-
fertigt werden, wenn sie dort ausreichend betreut werden
kann. Dem PruUfling ist Gelegenheit zu geben, Vorschlage
fUr den Themenbereich der Abschlussarbeit zu machen.

(3) Die Abschlussarbeit kann auch als Gruppenarbeit durch-
gefUhrt werden. Hierbei muss jedoch die Arbeit des oder
der Einzelnen als Prufungsleistung nach objektiven Krite-
rien, die eine eindeutige Abgrenzung ermoglichen, deutlich
unterscheidbar und bewertbar sein und die Anforderungen
nach Absatz 1 erfUllen.

§ 28 | Zulassung zur
Abschlussarbeit

(1) Zur Abschlussarbeit wird zugelassen, wer die nach der
jeweiligen Prufungsordnung erforderlichen Prifungen be-
standen hat.

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Vor-
sitzenden oder die Vorsitzende des Prufungsausschusses
zU richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizu-
fugen, sofern sie nicht bereits friher vorgelegt wurden:

1. die Nachweise Uber die in Absatz 1 genannten
Zulassungsvoraussetzungen,

2. eine Erklarung Uber bisherige Versuche zur
Bearbeitung einer Abschlussarbeit und zur Ablegung
der Abschlussprifung und gegebenenfalls einer
Zwischenprufung im gleichen oder in einem
vergleichbaren Studiengang.

(3) Dem Antrag soll eine Erklarung darUber beigefugt
werden, welche PrUfer oder Pruferinnen zur Abnahme der
Abschlussarbeit bereit sind.

(4) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur
Bekanntgabe der Entscheidung Uber den Antrag ohne
Anrechnung auf die Zahl der moglichen Priufungsversuche
zuruckgenommen werden.

(5) Uber die Zulassung entscheidet der Prifungsausschuss.
Die Zulassung ist zu versagen, wenn
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1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht
erfullt oder

2. die Unterlagen unvollstandig sind oder

3. im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine
entsprechende Abschlussarbeit des Pruflings ohne
Wiederholungsmoglichkeit als nicht ausreichend
bewertet worden ist oder der Prufling eine
studienbegleitende PrUfung endgultig nicht bestanden
hat.

(6) Im Ubrigen darf die Zulassung nur versagt werden,
wenn der Prifling im Geltungsbereich des Grundgesetzes
seinen Prufungsanspruch im gleichen Studiengang durch
Versaumen einer Wiederholungsfrist verloren hat.

§ 29 | Ausgabe und Bearbeitung
der Abschlussarbeit

(1) Die Ausgabe der Abschlussarbeit erfolgt Uber den Vor-
sitzenden oder die Vorsitzende des Prufungsausschusses.
Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem der oder die
Vorsitzende des Prufungsausschusses das von dem
Betreuer oder der Betreuerin der Abschlussarbeit gestellte
Thema dem PruUfling bekannt gibt; der Zeitpunkt ist akten-
kundig zu machen.

(2) Die Abschlussarbeit in Bachelorstudiengangen
(Bachelorarbeit) umfasst hochstens 12 Leistungspunkte,
dies entspricht gemaR § 5 Absatz 7 einer Bearbeitungszeit
von ca. 9 Wochen, mindestens jedoch 6 Wochen. Die
Abschlussarbeit in Masterstudiengangen (Masterarbeit)
umfasst in der Regel 27 Leistungspunkte, dies entspricht
gemaR § 5 Absatz 7 einer Bearbeitungszeit von ca. 20 Wo-
chen, mindestens jedoch 14 Wochen. Bei berufsbegleiten-
den Studiengangen und Teilzeitstudiengangen kénnen die
Prufungsordnungen langere Bearbeitungszeiten vorsehen.
Das Thema und die Aufgabenstellung muUssen so beschaf-
fen sein, dass die Abschlussarbeit innerhalb der vorge-
sehenen Frist abgeschlossen werden kann. Im Ausnahme-
fall kann der oder die Vorsitzende des Prufungsausschusses
auf einen vor Ablauf der Frist gestellten begrindeten
Antrag die Bearbeitungszeit bei Bachelorarbeiten um
maximal vier Wochen und bei Masterarbeiten um maximal
acht Wochen verlangern. Bei einer Verlangerung um mehr
als eine Woche kann sich ein im Voraus festgelegter Termin
des Kolloquiums verschieben. Dies gilt auch fiUr Krank-
heitsfalle unter Vorlage eines arztlichen Attests. Der Prufer
oder die Pruferin der Abschlussarbeit soll zu dem Antrag
gehort werden.

(3) Das Thema der Abschlussarbeit kann nur einmal und
nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungszeit
zuruckgegeben werden. Im Fall der Wiederholung gemaR
§ 21 Absatz 1 ist die Ruckgabe nur zulassig, wenn der Pruf-
ling bei der Anfertigung seiner ersten Abschlussarbeit von
dieser Moglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(4) Im Fall einer standigen korperlichen Behinderung des
Pruflings findet § 16a entsprechende Anwendung.
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§ 30 | Abgabe und Bewertung
der Abschlussarbeit

(1) Die Abschlussarbeit ist fristgemaB bei dem oder der
Vorsitzenden des Prufungsausschusses in einer durch die
jeweilige Prufungsordnung festgelegten Form abzuliefern.
Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei
Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der
Einlieferung (der Poststempel) maRgebend. Bei nicht frist-
gerechter Abgabe gilt die Abschlussarbeit als nicht bestan-
den; die notwendigen Feststellungen trifft der Prifungs-
ausschuss. Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat der
Prufling schriftlich zu versichern, dass er oder sie seine
oder ihre Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entspre-
chend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbststandig
angefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei
Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat.

(2) Die Abschlussarbeit ist von zwei PrUfern oder Pruferin-
nen zu bewerten. Bei nicht Ubereinstimmender Bewertung
durch die PriUfer oder PrUferinnen wird die Note der
Abschlussarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-
bewertungen gebildet, wenn die Differenz der beiden
Noten weniger als 1,0 betragt. Betragt die Differenz 1,0
oder mehr, wird vom Prufungsausschuss ein dritter Prufer
oder eine dritte PrUferin bestimmt. In diesem Fall ergibt
sich die Note der Abschlussarbeit aus dem arithmetischen
Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Ab-
schlussarbeit kann jedoch nur dann als ,ausreichend® oder
besser bewertet werden, wenn mindestens zwei der Noten
»ausreichend” oder besser sind. Alle Bewertungen nach
Satz 3 sind schriftlich zu begriunden.

(3) Die Bewertung der Abschlussarbeit ist dem oder der
Studierenden jeweils spatestens acht Wochen nach der
Abgabe bekannt zu geben.

§ 31 | Kolloquium

(1) In den Bachelor- und Masterstudiengangen erganzt das
Kolloguium die Abschlussarbeit. Es dient der Feststellung,
ob der Prufling befahigt ist, die Ergebnisse der Abschluss-
arbeit, ihre fachlichen Grundlagen, ihre fachubergreifen-
den Zusammenhange und ihre auBerfachlichen Bezlige
mundlich darzustellen und selbststandig zu begrunden und
ihre Bedeutung fur die Praxis einzuschatzen. Dabei soll
auch die Bearbeitung des Themas der Abschlussarbeit mit
dem Prufling erértert werden.

(2) Zum Kolloguium wird der PriUfling nur zu gelassen,
wenn

1. die Voraussetzungen zur Zulassung zu Prufungen
(§ 15) erfUllt sind; die Einschreibung als Studierender
oder Studierende oder die Zulassung als Zweithorer
oder Zweithorerin gemaB § 52 Absatz 2 HG ist jedoch
nur bei der erstmaligen Zulassung zum Kolloguium
erforderlich,

2. alle Modulprufungen bestanden sind, sofern die
jeweilige Prufungsordnung nichts anderes vorsieht,
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3. die Abschlussarbeit mindestens als ausreichend
bewertet worden ist.

(3) Der Antrag auf Zulassung ist an den Vorsitzenden oder
die Vorsitzende des Prufungsausschusses zu richten. Dem
Antrag sind die Nachweise Uber die in Absatz 2 Satz 1 ge-
nannten Zulassungsvoraussetzungen beizufigen, sofern
sie dem PriUfungsausschuss nicht bereits vorliegen; ferner
ist eine Erklarung Uber bisherige Versuche zur Ablegung
entsprechender Prufungen sowie daruber, ob einer Zulas-
sung von Zuhorern oder Zuhorerinnen widersprochen
wird, beizufigen. Der PrUfling kann die Zulassung zum
Kolloguium auch bereits bei der Meldung zur Abschluss-
arbeit (§ 28 Absatz 2) beantragen; in diesem Fall erfolgt die
Zulassung zum Kolloquium, sobald alle erforderlichen
Nachweise und Unterlagen dem PriUfungsausschuss vorlie-
gen. FUr die Zulassung zum Kolloquium und ihre Versagung
gilt im Ubrigen § 28 Absatz 5 entsprechend.

(4) Das Kolloquium wird als mundliche Priufung (§ 18)
durchgefUhrt und in der Regel von den PriUfern oder Prufe-
rinnen der Abschlussarbeit gemeinsam abgenommen und
bewertet. Im Fall des § 30 Absatz 2 Satz 3 wird das Kollo-
quium von den Prufern oder Pruferinnen abgenommen,
aus deren Einzelbewertungen die Note der Abschlussarbeit
gebildet worden ist.

§ 32 | Ergebnis der
Abschlussprufung

(1) Die Abschlussprufung ist bestanden, wenn alle fUr den
jeweiligen Studiengang vorgeschriebenen Modulpriufungen
bestanden sowie die Bachelorarbeit oder die Masterarbeit
und das Kolloguium mindestens als ausreichend bewertet
worden sind.

(2) Die Abschlussprufung ist nicht bestanden, wenn eine
der in Absatz 1 genannten PruUfungsleistungen als ,nicht
ausreichend” bewertet worden ist oder als ,nicht aus-
reichend” bewertet gilt.

§ 33 | Zeugnis,
Urkunde, Gesamtnote,
Diploma Supplement

(1) Hat die oder der Studierende das Bachelor- bzw.
Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, erhalt er oder
sie Uber die Ergebnisse ein Zeugnis. Das Zeugnis wird
unverzuglich, moglichst innerhalb von sechs Wochen nach
der letzten PriUfung ausgestellt. In das Zeugnis wird auf-
genommen:

a) die Note der Bachelor- bzw. Masterarbeit,
b) das Thema der Bachelor- bzw. Masterarbeit,

c) die Gesamtnote der Bachelor- bzw. Masterprufung
gemaRk § 33 Absatz 2,
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d) ein erfolgreich absolviertes Praxissemester und/
oder Semester an einer anderen Hochschule kann
nach MaRgabe der Prufungsordnung des Fachbereichs
angegeben werden.

Das Zeugnis tragt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prufungsleistung erbracht worden ist und wird von der
oder dem Prufungsausschussvorsitzenden unterzeichnet
und gesiegelt.

(2) Die Gesamtnote wird aus den Noten der im Zeugnis
genannten Modulpriofungen, der Note der Abschlussarbeit
und der Note des Kolloquiums gebildet. Bei der Bildung der
Gesamtnote der Bachelor- bzw. Masterprifung werden die
Prufungen nach den Regelungen der jeweiligen Prufungs-
ordnung gewichtet. Die PrUfungsordnung kann vorsehen,
dass die im Zeugnis aufgefUhrte Gesamtnote durch den ihr
zu Grunde liegenden Zahlenwert mit einer Nachkomma-
stelle erganzt wird.

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der oder dem Studie-
renden eine Bachelor- bzw. Masterurkunde mit dem Datum
des Zeugnisses ausgehandigt. Darin wird die Verleihung
des akademischen Grades gemaB § 2 Absatz 1 Nummer 1.
beurkundet. Die Bachelor- bzw. Masterurkunde wird von
dem Dekan oder der Dekanin und von der oder dem Pru-
fungsausschussvorsitzenden unterzeichnet und gesiegelt.

(4) Mit dem Zeugnis Uber den Abschluss des Bachelor- bzw.
Masterstudiums wird der Absolventin/dem Absolventen
ein Diploma Supplement verbunden mit einer Leistungs-
Ubersicht und einer ECTS-Vergleichstabelle gemaB § 13
Absatz 10 ausgehandigt.

Die Dokumente informieren Uber den individuellen
Studienverlauf, besuchte Lehrveranstaltungen und Module,
die wahrend des Studiums erbrachten Studien- und PrU-
fungsleistungen und deren Bewertungen und Uber das ggf.
individuell von der oder dem Studierenden in dem jeweili-
gen Studiengang entwickelte fachliche Profil.

Das Diploma Supplement wird nach MaBgabe der
von der Hochschulrektorenkonferenz bisher herausgege-
benen Empfehlungen in deutscher und in englischer Spra-
che erstellt.

Das Diploma Supplement wird von der oder dem
Prufungsausschussvorsitzenden unterzeichnet und ge-
siegelt.

In die LeistungsuUbersicht als Anlage zum Diploma
Supplement werden folgende Angaben aufgenommen:

a) der absolvierte Studiengang, die Abschlussart

b) alle bestandenen Module (Modulprifungen) mit Angabe
der jeweiligen Dezimalnoten und Leistungspunkte

¢) anerkannte Module bzw. Prufungs- und
Studienleistungen

d) Zusatzleistungen, die Uber die im Rahmen des
jeweiligen Curriculums geforderten Prufungs- und
Studienleistungen hinaus gehen.

Die Leistungsubersicht tragt das Datum der letzten Pro-
fungsleistung.
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(5) Verlasst der oder die Studierende die Fachhochschule
Aachen ohne Studienabschluss, erhalt er oder sie eine
LeistungsuUbersicht. Diese Leistungsubersicht enthalt fol-
gende Angaben:

a) Studiengang und angestrebte Abschlussart

b) alle bestandenen und nicht bestandenen Module
mit Angabe der jeweiligen Versuche, der lokalen
Dezimalnoten und Leistungspunkte.

¢) anerkannte Module bzw. einzelne Prufungs- und
Studienleistungen

d) Zusatzleistungen, die Uber die im Rahmen des
jeweiligen Curriculums geforderten Prufungs- und
Studienleistungen hinausgehen.

Die Leistungsubersicht tragt das Datum der letzten Pru-
fungsleistung.

§ 34 | Zusatzfacher

Der Prufling kann sich in weiteren als den vorgeschriebe-
nen Modulen einer Prufung unterziehen (Zusatzmodule).
Das Ergebnis dieser Prufungen wird auf Antrag des Prof-
lings in die LeistungsUbersicht aufgenommen, jedoch bei
der Festsetzung der Gesamtnote nicht beruUcksichtigt.

§ 35 | Einsicht in die
Prufungsakten

(1) Nach Abschluss des Prufungsverfahrens wird dem Prof-
ling auf Antrag Einsicht in seine bzw. ihre schriftlichen
Prufungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten der
Prufer oder Pruferinnen und in die Prufungsprotokolle
gewahrt.

(2) Die Einsichtnahme ist binnen eines Monats nach Aus-
handigung des Prufungszeugnisses oder des Bescheides
Uber die nicht bestandene Bachelor- bzw. Masterpriufung
bei dem oder der Vorsitzenden des Prufungsausschusses
zuU beantragen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes fUr das Land Nordrhein-Westfalen Uber die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten entspre-
chend. Der oder die Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der
Einsichtnahme.

(3) Die Einsichtnahme in die PrUfungsunterlagen, die sich
auf eine Prufung beziehen, wird dem Prufling auf Antrag
nach Ablegung der jeweiligen Prufung gestattet. Der Antrag
ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prufungs-
ergebnisses zu stellen. Im Ubrigen gilt Absatz 2 entspre-
chend.

FH-MITTEILUNG NR. 58 / 2015 | 15.JULI 2015



§ 36 | Ungultigkeit von
Prufungen

(1) Hat der Prufling bei einer Prufung getauscht und wird
diese Tatsache erst nach der Aushandigung des Zeugnisses
nach § 33 Absatz 1 und des Diploma Supplements nach
§ 33 Absatz 4 oder der LeistungsUbersicht nach § 33 Ab-
satz 5 bekannt, so kann der PrUfungsausschuss nachtrag-
lich die Noten fur diejenigen Prufungsleistungen, bei deren
Erbringung der Prufling getauscht hat, entsprechend
berichtigen und die Bachelor- bzw. Masterprufung fur nicht
bestanden erklaren.

(2) Waren die Voraussetzungen fur die Zulassung zu einer
Prufung nicht erflllt, ohne dass der PrUfling hierUber
tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus-
handigung des Zeugnisses nach § 33 Absatz 1 oder des
Diploma Supplements nach § 33 Absatz 4 oder der Leis-
tungsubersicht nach § 33 Absatz 5 bekannt, wird dieser
Mangel durch das Bestehen der Prufung geheilt. Hat der
Prufling die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt,
entscheidet der PriUfungsausschuss unter Beachtung des
Verwaltungsverfahrensgesetzes fUr das Land Nordrhein-
Westfalen Uber die Rechtsfolgen.

(3) Das ungultige Prufungszeugnis und das ungultige
Diploma Supplement oder die ungUltige Leistungsubersicht
sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach
einer Frist von fUnf Jahren nach Ausstellung des Prufungs-
zeugnisses, des Diploma Supplement oder der Leistungs-
Ubersicht ausgeschlossen.

§ 37 | Inkrafttreten’,
Veroffentlichung,
Ubergangsbestimmungen

(1) Diese Rahmenprufungsordnung tritt zum 1. September

2012 in Kraft. Sie wird im VerkUndungsblatt der Fachhoch-
schule Aachen (FH-Mitteilungen) veréffentlicht.

* Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der
Rahmenprifungsordnung in der ursprunglichen Fassung vom
02.04.2012 (FH-Mitteilung Nr. 30/2012). Das Inkrafttreten und
der Anwendungsbereich der hier integrierten Anderungen
(Anderungsordnung vom 15.07.2015 - FH-Mitteilung
Nr. 55/2015) ergeben sich aus der Anderungsordnung.

RAHMENPRUFUNGSORDNUNG (RPO 2012)

(Nichtamtliche lesbare Fassung zur Anderungsordnung vom 15.07.2015)

17



	§ 1  |  Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung
	§ 2  |  Prüfungsordnungen, Studienordnungen, Modulbeschreibungen
	§ 3  |  Ziel des Studiums, Abschlussgrad
	§ 4  |  Regelstudienzeit, Umfang 
und Aufbau des Studiums
	§ 5  |  Modulstruktur und Leistungspunktesystem
	§ 6  |  Allgemeine Zugangsvoraussetzungen
	§ 7  |  Umfang und Gliederung der Bachelor und Masterprüfung
	§ 8  |  Prüfungsausschuss
	§ 9  |  Prüferinnen und Prüfer / Beisitzerinnen und Beisitzer
	§ 10  |  Anrechnung von Studien- 
und Prüfungsleistungen
	§ 11  |  Mentorenprogramm
	§ 12  |  Vermittlung allgemeiner Kompetenzen
	§ 13  |  Bewertung von Prüfungsleistungen
	§ 14  |  Ziel der Modulprüfungen
	§ 15  |  Zulassung zu Prüfungen
	§ 16  |  Durchführung von Prüfungen
	§ 16 a  |  Nachteilsausgleich
	§ 17  |  Prüfungen in Form von Klausurarbeiten
	§ 18  |  Prüfungen in mündlicher Form
	§ 19  |  Prüfungen in anderen Formen
	§ 20  |  Verbesserungsversuch
	§ 21  |  Wiederholung von Prüfungen
	§ 22  |  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
	§ 23  |  Prüfungen
	§ 24  |  Mobilität im Studium
	§ 25  |  Praxisprojekt
	§ 26  |  Praxissemester
	§ 27  |  Abschlussarbeit (Bachelorarbeit, Masterarbeit)
	§ 28  |  Zulassung zur Abschlussarbeit
	§ 29  |  Ausgabe und Bearbeitung der Abschlussarbeit
	§ 30  |  Abgabe und Bewertung der Abschlussarbeit
	§ 31  |  Kolloquium
	§ 32  |  Ergebnis der Abschlussprüfung
	§ 33  |  Zeugnis, Urkunde, Gesamtnote, Diploma Supplement
	§ 34  |  Zusatzfächer
	§ 35  |  Einsicht in die Prüfungsakten
	§ 36  |  Ungültigkeit von Prüfungen
	§ 37  |  Inkrafttreten, Veröffentlichung, Übergangsbestimmungen

